
 

Umzug - innerhalb des Landkreises Elbe-Elster 

Was ist zu tun? Wo? Wann? Wie geht’s? Hinweise 

Zusicherung für die neue 
Wohnung einholen 

Beim neu zuständigen 
Jobcenter 

vor Abschluss des 
neuen Mietvertrages 
 

Digital → Postfachservice 
nutzen:  
 
Zusendung vollständig 
ausgefüllter Vordruck 
Wohnungsangebot für 
Vermieter 

Zusicherung heißt, es wird 
geprüft, ob die Miete für die 
neue Wohnung und die 
Wohnungsgröße 
übernommen werden kann. 
 
Zieht eine unter 25 Jahre alte 
Person erstmalig aus dem 
Elternhaus aus, ist zusätzlich 
die Erforderlichkeit des 
Umzuges durch die 
Arbeitsvermittlung zu prüfen. 
 
Bearbeitungszeit: 
voraussichtlich 15 
Arbeitstage 

Sie können die Kaution/ 
Genossenschaftsanteile für die 
neue Wohnung nicht aufbringen?  
 
→ Antrag stellen 

Beim neu zuständigen 
Jobcenter 

vor Abschluss des 
neuen Mietvertrages 
 

Digital → Postfachservice 
nutzen:  
 
Füllen Sie den Antrag auf 
Darlehen 
für Mietkaution / 
Genossenschaftsanteile 
gemäß § 22 Abs. 6 SGB 
II aus und laden ihn hoch 

Grundsätzlich werden die 
Aufwendungen für eine 
Mietkaution oder für 
Genossenschaftsanteile als 
Darlehen erbracht. 
 

Sie können die Umzugskosten/ 
Wohnungsbeschaffungskosten 
nicht aufbringen? 
 
→ Antrag stellen 
 

Beim bisher 
zuständigen Jobcenter  

vor Abschluss des 
neuen Mietvertrages 

Digital → Postfachservice 
nutzen:  
 
→ Anliegen:  
Beantragung von 
weiteren Leistungen:  
 

Der Umzug sollte 
grundsätzlich in 
Eigenverantwortung (z.B. 
Bekanntenhilfe) erfolgen.  
Dafür können 
Umzugskosten für einen 
Leihtransporter übernommen 
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Füllen Sie den Antrag 
auf Wohnungs-
beschaffungs- und 
Umzugskosten gemäß § 
22 Abs. 6 SGB II 
vollständig aus, laden ihn 
hoch  

werden. In Ausnahmefällen 
können die Umzugskosten 
mit einem 
Umzugsunternehmen 
erstattet werden. 
Kostenvoranschläge sind 
erforderlich.  
 
Bearbeitungszeit: 
voraussichtlich 15 
Arbeitstage 

Umzug mitteilen  
 

Beim neu zuständigen 
Jobcenter  
 

vor Umzug 
 
 

Digital → Veränderungen 
online mitteilen 
 
Anlage Bedarfe für 
Unterkunft und Heizung 
(KdU) vollständig 
ausgefüllt hochladen 

Bearbeitungszeit: 
voraussichtlich 15 
Arbeitstage 

Meldebescheinigung einreichen 
bzw. geänderten gültigen 
Personalausweis vorlegen 

Beim neu zuständigen 
Jobcenter  

nach Ummeldung 
beim 
Einwohnermeldeamt/ 
Bürgeramt 

Digital → Postfachservice 
nutzen 
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